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Gemeindevertretung 
 

 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 12. Sitzung der Gemeindevertretung 
am Donnerstag, 29.06.2017 von 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr 

Rathaus Glashütten, Saal, Schloßborner Weg 2, 61479 Glashütten  
 

 
 

CDU = 6 Gemeindevertreter davon 6 anwesend 
FWG = 5 Gemeindevertreter davon 5 anwesend 
Grüne = 4 Gemeindevertreter davon 2 anwesend 
FDP = 4 Gemeindevertreter davon 4 anwesend 
SPD = 4 Gemeindevertreter davon 3 anwesend 

 
 
Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder der Gemeindevertretung, die Mitglieder 
des Gemeindevorstandes, den Vertreter der Presse, die zahlreich anwesenden Zuhörer und die Mitar-
beiter der Verwaltung. 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden mit Schreiben vom 13.06.2017 unter Mitteilung der Ta-
gesordnung für Donnerstag, den 29.06.2017 um 20:00 Uhr eingeladen. 
 
Die Gemeindevertretung ist nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Insbesondere begrüßt die Vorsitzende Herrn Jürgen Freischmidt und Herrn Sebastian Hallmann, die in 
die Gemeindevertretung nachgerückt sind. 
 
Zum Tagesordnungspunkt 10 – Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.03.2017 bezüglich der Kostenstruktur 
der Kindergärten gemäß der DS-Nr. 107/GV wird mitgeteilt, dass ein Träger noch nicht alle Daten für 
das entsprechende Haushaltsjahr vorgelegt hat. 
 
Zum Tagesordnungspunkt 5 – Einrichtung eines RuheForstes in der Gemeinde Glashütten, Gemarkung 
Oberems, Hohestein, Flur 5, Flurstück 3 und 7, Flurstück 5 – gemäß der DS-Nr.: 118/GV teilt Frau Bür-
germeisterin Bannenberg mit, dass die Drucksache zurückgezogen wird. Frau Bannenberg stellt fest, 
dass sie nach einer Rücksprache mit einem Fachanwalt für Vergaberecht die Auskunft erhalten hat, 
dass aus kartell- und wettbewerbsrechtlichen Gründen empfohlen wird, ein wettbewerbsrechtliches Ver-
fahren durchzuführen. 
 
Anschließend wird eine Schweigeminute für Herrn Dr. Günther Knechtel eingelegt. Herr Dr. Knechtel 
verstarb im Alter von 81 Jahren. Er war von 1999 bis 2011 Mitglied der Gemeindevertretung. 
 
 

Sitzungsverlauf 
 
  
 

 
 

1. Mitteilungen der Vorsitzenden 
 

Die Vorsitzende teilt mit, dass sie folgende Drucksachen an den Bau- und Siedlungsausschuss verwie-
sen hat. 
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  Bauleitplanung der Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 
Bebauungsplan „Am Silberbach“ - Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB 

(116/GV/XVIII) 

   
 

 
  

Bauleitplanung der Gemeinde Glashütten, Ortsteil Oberems, 
Bebauungsplan „RuheForst Oberems“ 

(117/GV/XVIII) (124/GV/XVIII) 

 

 
An den Haupt- und Finanzausschuss wurden folgende Drucksachen verwiesen: 
 
  Einrichtung eines RuheForstes in der Gemeinde Glashütten, Gemar-

kung Oberems, Hohestein, Flur 5, Flurstück 3 und Flur 7, Flurstück 5 
(118/GV/XVIII) 

 

  Budgetbericht – Quartalsbericht der Gemeinde Glashütten für den Zeit-
raum 01.01.17 – 30.04.17 gemäß § 28 GemHVO 

(119/GV/XVIII) 

 

 
  Antrag der FWG-Fraktion vom 30.05.2017 bezüglich einer eventuellen 

Gebührenanpassung für den Hort in Schloßborn 
(120/GV/XVIII) 

 

 
  Mehrzweckhalle Schloßborn – Weitere Vorgehensweise (124/GV/XVIII) 

 

 
2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 

Frau Bürgermeisterin Bannenberg gratuliert zunächst Frau Sabrina Stillger, die Nachwuchs erhalten hat. 
 
Frau Bannenberg teilt mit, dass die Rhein-Main-Deponie ab dem 01.01.2018 für Bioabfall einen Preis 
von 79,85 € (netto/Tonne) fordert. Der bisherige Preis hat 59,33 € (netto/Tonne) betragen. 
 
3. Bauleitplanung der Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 

Bebauungsplan „Am Silberbach“ - Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

116/GV/XVIII 

 

Herr Elmar Gräber hat gemäß § 25 HGO den Sitzungssaal verlassen. 
 
Nach eingehender Diskussion stellt die FWG-Fraktion den Geschäftsordnungsantrag auf Verweisung in 
den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
Hierüber wird abgestimmt: 
 
5 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen bei verminderter Präsenz 
 
Damit ist der Geschäftsordnungsantrag der FWG-Fraktion abgelehnt. 
 
Bevor über die DS-Nr.: 127/GV abgestimmt wird, beantragt die FWG-Fraktion gemäß § 24 Abs. 5 der 
Geschäftsordnung namentliche Abstimmung. 
 
Anschließend wird über die DS-Nr.: 127/GV einschließlich des Zusatzes, die wie folgt lautet, abge-
stimmt: 
 

I. Der am 10.12.2004 gefasste Aufstellungsbeschluss für den Gebietsbereich „Am Silberbach“ in 
seiner damaligen Form und Abgrenzung wird aufgehoben.  

II.  
1. Für den Bereich südlich der Bebauung Akazienweg und östlich der Bebauung Birkenweg 

(Flurstücke: 45/2, 47/1, 114, 48, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 49, 50, 53, 52, 54, 58, 
57, 56, 59 und 106) wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Der Bebauungsplan erhält die 
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Bezeichnung „Am Silberbach“. Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist der 
anliegenden Karte zu entnehmen; diese ist Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses. 

2. Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines „Allgemeinen Wohngebietes“. 
3. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Um-

weltprüfung. 
4. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 15.2 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. 
5. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind einzuleiten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 

Herr Christoph Barth Ja  
Herr Tim Böttger Ja  
Herr Jürgen Freischmidt Ja  
Herr Sebastian Hallmann Ja  
Herr Klaus Hindrichs Ja  
Herr Dr. Stefan John Ja  
Frau Ingrid Keller Ja  
Frau Karin Kempf Ja  
Herr Christoph Klomann Ja  
Frau Heike Kolter Ja  
Frau Dunja Mangold Nein  
Herr Maximilian Matzack Ja  
Frau Carmen Mildenberger Ja  
Herr Lothar Müller Ja  
Frau Sinah-Sophia Ness Ja  
Frau Angelika Röhrer Ja  
Herr Heiko Scheurich Ja  
Herr Lutz Schiermeyer Ja  
Frau Sabrina Stillger Ja  
 

 
18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme bei verminderter Präsenz 
 
Herr Gräber hat anschließend wieder an der Sitzung teilgenommen. Das Ergebnis wird ihm bekanntge-
geben. 
 
 
4. Bauleitplanung der Gemeinde Glashütten, Ortsteil Oberems, 

Bebauungsplan „RuheForst Oberems“; 
hier: Erneute Beratung und Beschlussfassung 

117/GV/XVIII 

 

Der Vorsitzende des Bau- und Siedlungsausschusses weist zunächst darauf hin, dass es nicht mehr 
„RuheForst Oberems“, sondern Bestattungswald lauten muss. 
 
Zur Beschlussempfehlung des Bau- und Siedlungsausschusses zum Absatz 2 stellt die FWG-Fraktion 
fest, dass der Absatz wie folgt ergänzt werden sollte: 
 
„Die Bereiche der Segelflieger und des Waldkindergartens sind so herauszunehmen, dass der Betrieb 
uneingeschränkt fortgesetzt werden kann.“ 
 
Die CDU-Fraktion stellt fest, dass ein Bestattungswald an die bestehenden Friedhöfe angegliedert wer-
den sollte, oder dass andere alternative Standorte zu suchen sind. Daher wird der Geschäftsordnungs-
antrag auf Rückverweisung in den Haupt- und Finanzausschuss und den Bau- und Siedlungsausschuss 
gestellt. Hierüber wird zunächst abgestimmt: 
 
6 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen. 
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Damit ist der Geschäftsordnungsantrag der CDU-Fraktion abgelehnt. 
 
Bevor über die DS-Nr.: 130/GV einschließlich des Zusatzes abgestimmt wird, beantragt die CDU-
Fraktion gemäß § 24 Abs. 5 der Geschäftsordnung namentliche Abstimmung: 
 
Anschließend wird über die DS-Nr.: 130/GV, die wie folgt lautet, abgestimmt: 
 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  
 
(1) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Glashütten beschließt gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes „Bestattungswald“ im zweistufigen Regelverfah-
ren einschließlich Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  
 

(2) Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Oberems, Flur 
5 und 7, die Waldflächen beidseits der Landesstraße L 3450 (Wüstemser Straße) südlich der 
Gemarkungsgrenze Waldems. Die genaue Größe und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbe-
reiches wird im weiteren Aufstellungsverfahren entsprechend der städtebaulichen Erforderlichkeit 
festgelegt. Die Bereiche der Segelflieger und des Waldkindergartens sind so herauszunehmen, 
dass der Betrieb uneingeschränkt fortgesetzt werden kann. 

 
(3) Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die 

bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Nutzung der Waldflächen als Bestat-
tungswald geschaffen werden, um somit der Bevölkerung im Gemeindegebiet bedarfsorientiert 
ein Angebot an zeitgemäßen Bestattungsformen zur Verfügung stellen zu können. Zugleich sol-
len sowohl die Erschließung als auch die forstrechtlichen Funktionen der Waldflächen gesichert 
werden. 
 

(4) Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.  
 
(5) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind 
einzuleiten.  

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Herr Christoph Barth Ja  
Herr Tim Böttger Nein  
Herr Jürgen Freischmidt Ja  
Herr Elmar Gräber Ja  
Herr Sebastian Hallmann Nein  
Herr Klaus Hindrichs Nein  
Herr Dr. Stefan John Ja  
Frau Ingrid Keller Ja  
Frau Karin Kempf Ja  
Herr Christoph Klomann Ja  
Frau Heike Kolter Ja  
Frau Dunja Mangold Ja  
Herr Maximilian Matzack Nein  
Frau Carmen Mildenberger Nein  
Herr Lothar Müller Ja  
Frau Sinah-Sophia Ness Ja  
Frau Angelika Röhrer Ja  
Herr Heiko Scheurich Ja  
Herr Lutz Schiermeyer Nein  
Frau Sabrina Stillger Ja  
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14 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen 
 
Damit ist die DS-Nr.: 130/GV einschließlich der Ergänzung zu dem Absatz 2 beschlossen.  
 
5. Einrichtung eines RuheForstes in der Gemeinde Glashütten, Gemar-

kung Oberems, Hohestein, Flur 5, Flurstück 3 und Flur 7, Flurstück 
5; 
hier: Beratung und Beschlussempfehlung 

118/GV/XVIII 

 

Die Vorlage wurde zurückgezogen – siehe Einleitung -. 
 
6. 1. Änderung der Friedhofsordnung der Gemeinde Glashütten; 

hier: Erneute Beratung und Beschlussfassung 
113/GV/XVIII 

 

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Änderung der Friedhofsordnung der Gemeinde Glashütten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
19 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Damit ist die DS-Nr. 113/GV beschlossen. 
 
7. Budgetbericht – Quartalsbericht der Gemeinde Glashütten für den 

Zeitraum 01.01.17 – 30.04.17 gemäß § 28 GemHVO; 
hier: Kenntnisnahme 

119/GV/XVIII 

 

Die Gemeindevertretung nimmt den beigefügten Budgetbericht – Quartalsbericht der Gemeinde Glashüt-
ten für den Zeitraum 01.01.17 – 30.04.17 gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis. 
 
8. Mehrzweckhalle Schloßborn - weitere Vorgehensweise; 

hier: Beratung und Beschlussempfehlung 
124/GV/XVIII 

 

Die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses weist zunächst redaktionell darauf hin, dass der 
letzte Absatz der Beschlussempfehlung wie folgt lauten soll: 
 
„Damit mit der Ertüchtigung der Mehrzweckhalle zeitnah begonnen werden kann, wird der Sperrvermerk 
durch die Gemeindevertretung für die Investitionsnummer 573-27 unverzüglich aufgehoben.“ 
 
Danach wird über die DS-Nr.: 131/GV, die wie folgt lautet, abgestimmt: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt bei der Lösung der Mehrzweckhallenproblematik eine Trennung 
zwischen Kultur und Sport vorzunehmen. 
 
Zu diesem Zweck soll ein Antrag auf Förderung eines Neubaus einer neuen Einfeldsporthalle beim 
Hochtaunuskreis gestellt werden. 
 
Die bestehende Mehrzweckhalle soll zum Zweck einer überwiegend kulturellen Nutzung ertüchtigt wer-
den. 
 
Damit mit der Ertüchtigung der Mehrzweckhalle zeitnah begonnen werden kann, wird der Sperrvermerk 
durch die Gemeindevertretung für die Investitionsnummer 573-27 unverzüglich aufgehoben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (Zustimmung)  
 
Damit ist die DS-Nr.: 131/GV beschlossen. 
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9. Antrag der FWG-Fraktion vom 30.05.2017 bezüglich einer eventuel-
len 
Gebührenanpassung für den Hort in Schloßborn, 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

120/GV/XVIII 

 

Die FWG-Fraktion stellt fest, dass aufgrund des Schreibens des Kreisausschusses des Hochtaunuskrei-
ses vom 02.06.2017 und einem Vermerk der Verwaltung vom 06.06.2017 der Antrag gemäß der DS-Nr.: 
120/GV zurückgezogen wird. 
 
 
10. 

Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.03.2017 bezüglich der Kosten-
struktur der Kindergärten; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

107/GV/XVIII 

 

Eine Beantwortung liegt noch nicht vor – siehe Einleitung -. 
 
11. Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.03.2017 bezüglich verschiedener 

Fragen zum Thema "Bebauungsplan - Über dem Seegrund"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

108/GV/XVIII 

 

Eine Beantwortung liegt noch nicht vor, da das Planungsbüro noch nicht alle Unterlagen vorgelegt hat. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
 
12. Bericht des Gemeindevorstands zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 

26. April 2017 zum Thema "Gesundheitliche Unbedenklichkeit unse-
rer Kunstrasenplätze"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

125/GV/XVIII 

 

Die CDU-Fraktion stellt folgende Zusatzfragen - siehe Anlage 2. 
 
Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Gesundheitliche Unbedenklichkeit unsere Kunst-
rasenplätze“ entsprechend der Beantwortung folgende Frage: 
 
Gemäß Beitrag in der Hessenschau vom 06.03.2017 wurde erörtert, dass das bei Kunstrasenplätzen 
eigesetzte schwarze Granulat gesundheitsgefährdend sein kann. Laut Bericht wird das schwarze Granu-
lat aus alten Autoreifen hergestellt und enthält Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe. 
Eine schriftliche Anfrage vom 07. März 2017 an das Bauamt zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit 
wurde am 10. März 2017 durch den Bauamtsleiter in der Form mündlich beantwortet, dass entsprechen-
de Materialnachweise vorliegen und in der kommenden HFA-Sitzung zur Verfügung gestellt werden sol-
len. Dies ist bisher nicht erfolgt. 
Leider erhielten wir auf unsere Anfrageerinnerungen am 29. März 2017 und am 21. April 2017 keine 
Rückmeldungen. 
 
Diese unbefriedigende Situation veranlasst uns zu folgender Anfrage: 
 
Wann erhält die Gemeindevertretung den schriftl. Nachweis zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit der 
bei unseren Kunstrasenplätzen eingesetzten Materialien? 
 
Antwort des Gemeindevorstandes: 
 
Aufgrund der Anfrage der CDU-Fraktion wurde der Kunstrasenhersteller Polytan, welcher alle drei 
Kunstrasenplätze der Gemeinde ausgestattet hat, auf die Thematik hin angesprochen. 
 
In diesem Zusammenhang erhielten wir von Polytan folgende Stellungnahme: 
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„Mit großem Interesse haben  auch wir die Veröffentlichung in den Medien der letzten Tage verfolgt, in 
denen ein Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen von Sportlern und dem Material SBR durch 
Hautkontakt  hergestellt wird. Als SBR werden Altreifen-Granulate bezeichnet, die zum Beispiel zu 
Kunstrasen als Einfüllmaterial verwendet werden können, um gute sporttechnische Eigenschaften zu 
erzielen. 
 
In Deutschland gibt es, im internationalen Vergleich, einen hohen Standard für Kunstrasen-Plätze. Die 
Mehrzahl aller Kunstrasenplätze wird mit eigens gefertigten, neuen elastischen Qualitäts-Granulaten 
(EPDM-Gummi) verfüllt. Die Einfüllmenge beträgt in der Regel 4 – 5 kg pro Quadratmeter. Als marktfüh-
rendes Unternehmen berät Polytan seine Kunden seit vielen Jahren EPDM-Granulate als Einfüllmaterial 
mit deutschem Ursprung zu verwenden. EPDM-Granulate erfüllen nicht nur in höchstem Maße sowohl 
die sportspezifischen Eigenschaften als auch die Anforderungen für den Schutz von Mensch und Um-
welt, sondern auch die Anforderungen der europäischen Spielzeugnorm EN 71-3. In diesen EPDM-
Granulaten sind die diskutierten PAK-Werte teilweise unterhalb der Nachweisgrenze. Auf Kunden-
wunsch bzw. durch Vorgaben in Ausschreibungen installiert Polytan zudem alternative, zertifizierte Ein-
füllgranulate (auch SBR). Alle Granulate werden durch die RAL Gütegemeinschaft extern qualitätsüber-
wacht und erfüllen grundsätzlich alle gesetzlichen Anforderungen. 
 
In den Niederlanden ist die Systembauweise grundlegend anders als in Deutschland. Diese Plätze ha-
ben in der Regel keine elastischen Unterbauten und benötigen daher deutlich mehr Gummi-Granulate im 
Kunstrasen (ca. 15 – 18 kg pro Quadratmeter). Bei unseren Nachbarn wird daher aus Preisgründen in 
der Regel auf SBR-Granulate zurückgegriffen. So kommt es, dass es in Holland kaum Plätze gibt die mit 
EPDM-Granulat verfüllt sind. 
 
Auch wenn die aktuellen Medienberichte mögliche Zusammenhänge zwischen SBR und Krebserkran-
kungen herstellt, müssen wir in dieser Diskussion ebenfalls akzeptieren, dass in mehr als fünfundvierzig 
wissenschaftliche Studien aus dem In- und Ausland in dieser Frage kein Zusammenhang hergestellt 
werden konnte.“ 
 
Die Firma Polytan hat sich bereiterklärt, im Zweifelsfall Hilfestellung und Unterstützung vor Ort durchzu-
führen, um verwendete Einfüllmaterialien zu identifizieren und gegebenenfalls Handlungsalternativen 
aufzuzeigen. 
 
Die CDU-Fraktion stellt folgende Zusatzfragen: 
 

Mit unserer Anfrage am 26. April 2017 wollten wir Gewissheit bezogen auf die gesundheitliche 

Unbedenklichkeit des eingesetzten Granulates bei unseren Kunstrasenplätzen erreichen. 

Grundlage war hier die Information in der Hessenschau, dass das schwarze Granulat (SBR) 

gesundheitsgefährdend  sei, da es aus alten Autoreifen hergestellt wird und Polyzyklische Aro-

matische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält. Leider blieben mehrfach Anfragen an die Verwal-

tung unbeantwortet, so dass wir eine entsprechende Anfrage in der Gemeindevertretung ge-

stellt haben. Als Antwort vom Gemeindevorstand erhalten wir heute eine Rückmeldung in Form 

einer allg. Pressemitteilung des Herstellers, datiert auf den 17. Oktober 2016; als marktführen-

des Unternehmen berät er  seine Kunden seit vielen Jahren, EPDM – Granulate als Einfüllmate-

rial mit deutschem Ursprung zu verwenden. Weiterhin wird ausgeführt, dass auf Kundenwunsch 

SBR- Granulate verwendet werden. Wir können dem Schreiben  und somit der Antwort des 

Gemeindevorstandes nicht entnehmen, welche Materialien jetzt tatsächlich auf unseren Plätzen 

verwendet wurden und fragen daher erneut : 

1) Welche Materialien wurden als Granulat auf unseren Kunstrasenplätzen eingesetzt? 
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2) Unterschreiten die Materialien die aktuellen Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwas-

serstoff ( PAK)- Grenzwerte, bzw. wie hoch ist der PAK- Anteil in mg/kg? 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
 
13. Anfrage der CDU-Fraktion vom 26.04.2017 zum Thema "Einsicht-

nahme der Kaufvertragsunterlagen Mühlweg 14"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

126/GV/XVIII 

 

Gemäß Beschlussfassung in der Gemeindevertretungssitzung zur Offenlegung hat die CDU am 
21.02.2017 in einem nichtöffentlichen Termin Einsicht in die Vertragsunterlagen zum Grundstückskauf 
„Mühlweg 14, in Oberems“ unter Aufsicht durch die Bauamtsmitarbeiter genommen. In dem Notarvertrag 
vom 26.04.2016 ist aufgeführt, dass die umwelttechnische Stellungnahme vom 09.03.2015 dem Vorkäu-
fer (Gemeinde Glashütten in Person Frau BM`in Bannenberg) bekannt ist. Weiterhin wurde in diesem 
Vertrag erläutert, dass der Umstand des benannten Gutachtens bei der Kaufpreisbindung entsprechend 
berücksichtigt wurde. Leider konnte uns das erwähnte Gutachten vom 09.03.2015 zum Zeitpunkt der 
Sichtung nicht vorgelegt werden. In Absprache mit der Bauamtsleitung wurde vereinbart, dass die Unter-
lagen in einem weiteren zu vereinbarendem Termin gesichtet werden könnten. Schriftliche Terminanfra-
gen vom 03.März 2017, 08.März 2017 und 21.April 2017  an das Bauamt wurden leider nicht beantwor-
tet. Auf mündliche Rückfrage am 09.März 2017 wurde geantwortet, dass man die Unterlagen noch be-
schaffen müsste. 
Diese unbefriedigende Situation veranlasst uns zu  folgender Anfrage: 
 
Wann darf Einsicht in das umwelttechnische Gutachten vom 09.03.2015 genommen werden, welches 
gemäß Notarvertrag vom 26.04.2016 als Grundlage für die Kaufpreisbindung des Grundstückes „ Mühl-
weg 14 in Oberems“ diente? 
 
Antwort des Gemeindevorstandes: 
 
Die Gemeinde hat im vorliegenden Fall ein Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 BauGB ausgeübt.  
 
Die Ausübung eines Vorkaufsrechts bewirkt nach § 464 Abs. 2 BGB, dass der Vorkaufsberechtigte (hier 
also die Gemeinde) das Grundstück unter den Bestimmungen kauft, die der Verkäufer (hier die Appel 
Grundvermögen AG) mit dem Erstkäufer (hier der Messer Service GmbH) vereinbart hat. Für den Ver-
käufer war es insbesondere wichtig, dass der mit dem Erstkäufer vereinbarte Haftungsausschluss für 
Bodenbelastungen auch gegenüber der Gemeinde als Vorkäufer gilt. Obwohl sich dies an sich schon 
aus § 464 Abs. 2 BGB ergibt (s.o.), hat der beurkundende Notar die in der Anfrage genannte Bestim-
mung, wonach der Gemeinde als Vorkäufer bekannt ist, dass eine Kontamination des Grundstücks vor-
liegt, die bei der Kaufpreisfindung berücksichtigt wurde, mit in den Kaufvertrag mit der Gemeinde aufge-
nommen. Der ebenfalls aus dem ursprünglichen Kaufvertrag übernommene Satz „Die umwelttechnische 
Stellungnahme der Hydrodata GmbH vom 09.03.2015 ist dem Vorkäufer bekannt“, ist nicht richtig, da 
das umwelttechnische Gutachten vom 09.03.2015 dem Kaufvertrag zwischen der Appel Grundvermögen 
AG und der Messer Service GmbH nicht beigefügt war. Da das Gutachten nicht im Auftrag der Gemein-
de erstellt wurde, hat die Gemeinde aus urheberrechtlichen Gründen keinen Anspruch auf die zur Verfü-
gungsstellung dieses Gutachtens. Ein solcher Anspruch erwächst auch nicht aus der Ausübung des 
Vorkaufsrechts. 
 
Da dieses Gutachten der Gemeinde somit nicht zur Verfügung stand, hat die Gemeinde, um sich gegen 
eine Haftung für Bodenbelastungen abzusichern, vor Ausübung des Vorkaufsrechts ein eigenes Boden-
gutachten beauftragt. 
 
Nach Erstellung dieses Bodengutachtens ist es als Grundlage für die Ausübung des Vorkaufsrechtes 
herangezogen worden. Dieser Umstand wurde auch den Mitgliedern der CDU-Fraktion, die an der Ein-
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sichtnahme der Vertragsunterlagen teilgenommen haben, so mitgeteilt. Weiterhin wurde erläutert, dass 
bei der Ausübung des Vorkaufsrechts der Vertragsinhalt des ursprünglichen Vertrages durch den Vor-
käufer – die Gemeinde Glashütten - zu übernehmen ist. 
 
Auf Bitten der CDU-Fraktionsmitglieder hat die Bauverwaltung nochmals bei dem Institut, welches die 
Gutachten erstellt hat, nachgefragt, ob auch das Gutachten vom 09.03.2015 der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt werden kann. 
 
Da dies verneint wurde, hat die Bauverwaltung daraufhin gebeten eine Auskunft darüber zu erhalten, ob 
die beiden Gutachten miteinander vergleichbar sind. 
 
Dies wurde vom Institut ebenfalls verneint. Daher gibt es für die Gemeinde Glashütten keinen Anspruch 
auf Einsichtnahme in ein Gutachten, welches von externen Parteien beauftragt wurde. 
 
 
Aufgrund der kurzfristigen Zustellung der Beantwortung der Anfrage behält sich die CDU-Fraktion vor, in 
der nächsten Sitzung Zusatzfragen zu der Angelegenheit zu stellen. Dies wurde im Vorfeld mit der Vor-
sitzenden abgestimmt. Hiergegen ergeben sich keine Einwände. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
(kein Text vorhanden) 
 
 
 
 
 
Nach Schluss der Sitzung: 
 
Fragen aus dem Publikum: 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
Die Vorsitzende ausgefertigt: 
  
  
gez. Heike Kolter  
 Schriftführer 
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